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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2

Rechtssatz

Für die Prüfung des Vorliegens persönlicher Abhängigkeit im Sinn des § 4 Abs. 2 ASVG spielt auch die Quali kation des

Dienstnehmers bzw. der von ihm ausgeübten Tätigkeit eine Rolle, weil sich - unabhängig vom Vorliegen konkreter

sachlicher Weisungen (die in der Realität des Arbeitsverhältnisses nicht immer erwartet werden können) - mit

steigender Quali kation in der Regel auch die fachliche bzw. sachliche Entscheidungsbefugnis ständig erweitert.

Quali zierte sachliche Entscheidungsbefugnisse können einen gewissen Spielraum für eine eigenständige (unter

Umständen auch unternehmerische) Gestaltung der Tätigkeiten erö nen (VwGH 19.10.2015, 2013/08/0185, 0192,

mwN).

Schlagworte

Dienstnehmer Begriff Persönliche Abhängigkeit
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